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XI. qest;tzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH' 
BUNDESMiNISTERIUM FÜR JUSTIZ 

63.308-12/68 

.An den 

Herrn Präsidenten des Nati6nalrates 

zu Zl. 8g5/J-NR/1968 

W J e 11 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nc,t'tiona1rat Itlielander, Czernetz und Genossen; Zahl 

895/J -lifR/1968, betreffend ein Strafverfahren wegeT an­
geblicher Gotteslästerung, die ich am 18. SeptE;;nber 1968 

erhalten habe, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 
Ich habe bereits anläßlich der Beantwortung der 

schriftlichen Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Ad.am Plchler und Genossen, Zahl 618/J-HR/68, am 19.April 
1968 die für die Zurücklegung der Anzeige maßgeblich ge­
wesenen Gründe mitgeteilt. Demnach hat die Oberstaatsan­

waltschaft Linz am 27. Jänner 1968 gemäß dem § 42 Abs. 2 
StaGeo. dem Bundesministerium für Justiz unter Hinweis 
auf die angeschlossenen Akten 3 .st 6686/67 der Staatsan-. . . .. 

waltschaft Salzburg berichtet, daß sie beabsichtig-e, die 
Staatsanwalrschaft Salzburg anzuweisen, die Anzeige gegen 
Othmar Hösel gemäß § 90 StPO. zurückzulegen, weil hin­
sichtlich des Absatzes 1 der periodischen Schriftenreihe 
"Him'leis Nr. 7" die Absicht einer Veracllt'J.ngsbezeigung 
oder Verspottung einer 1ehr~ der katholischen Kirche 

nicht mit Sicherheit nachweisbar sei und der zweite Ab-
satz dieser SchriftUberhaupt keinen strafbaren Tatbe­
stand erfülle. Das Eundesministerium für Justiz hat mit 
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Schreiben vom 31. Jänner 1968 an die Oberstaatsanwalt­
schaft Linz dem im Bericht der Oberstaatsanvra1tschaft 

Linz vom 27. Jänner 1968 zum AW3druck gebrachten Vor­
haben zugestimmt. Die Oberstaatsam'ral tschaft Linz hat 
darauf mit Schreiben vom 12. Februar 1968 die Staats­
am..,a1tschaft Salzbure aus den oben angeführten Gründen 
angewiesen, die Anzeige gemäß dem § 90 StPO. zurückzu­
legen. 

Die von der Staatsamml tschaft Salzburg gemäß 
dem § 26 Absatz 2 zweiter Satz staGeo. am 16. Februar 

1968 erfolgte Eintragung in das Tagebuch 3 st 6686/67 
der Staatsamo;al tschaft Salzburg lautet daher: It § 90 

StPO. (Begründung s. vIeisung vom 12 .2 .1968)". 

12. November 1968 

DerjB,ndesminister: 

U~ i . 
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